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§ 115a ZollR-DG Entsendung von
Verbindungsbeamten,

Kooperationsvereinbarung
 ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Zur Vertiefung der internationalen Zollzusammenarbeit im Interesse der Betrugsbekämpfung kann der

Bundesminister für Finanzen Verbindungsbeamte in das Ausland entsenden. Dies wird insbesondere vom

Umfang des legalen und illegalen Warenverkehrs zwischen dem Anwendungsgebiet und der Region, in der der

Verbindungsbeamte tätig sein soll, abhängig zu machen sein. Vor Entsendung eines Verbindungsbeamten ist mit

dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten das Einvernehmen herzustellen.

2. (2)Durch Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Inneres oder der Zollverwaltung eines anderen

Mitgliedstaates der Europäischen Union kann festgelegt werden, dass ein in ein bestimmtes Land entsendeter

Verbindungsbeamter für beide Verwaltungen tätig wird. Zum Abschluss einer derartigen Vereinbarung ist der

Bundesminister für Finanzen ermächtigt.

In Kraft seit 28.04.2004 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 115a ZollR-DG Entsendung von Verbindungsbeamten, Kooperationsvereinbarung
	ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz


